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Zweites Blatt.

Bekanntmachung
L . 100|5. 17. K. R. R.,

betreffend Höchstpreise von Reh-, Hot-»Dam-, Semswlld-, Hunde-»Schweine- und
Seehundtellen. vom 13  I »mist?.

, - Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in
Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915 (Reichs-
Keschbl. S . 813). in Bayem auf Grund der Allerhöchsten
Verordnung vom 31. Juni 1914 . den Uebergang der voll¬
ziehenden Gewalt auf die Militärbehörden betreffend , ferner
des Gesetzes, betreffend ' Höchstpreise, vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. Dezember
1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Be¬
kanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom
LI. Januar 1915, 23 . September 191,23 . Mürz 1916 (Roichis-
Gefetzbl. 1915 S . 25 und 603, 1916 S . 183) und vom
22. März 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 253) zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß Juwiderhand-
luwgen gemäß den in der Anmerkung *) abgedruckten Be-
pdnmungen bestraft werden , sofern nicht nach den allgemeinen
Nvafgesetzen höhere Strafen angedroht sind. Auch kann der
Netrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzüverläffiger Personen vom Handel vom
23. September 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603) untersagt

k werden.

| ‘ §i.
von der Bekanntmadiung betroffene

Gegenstände.
Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen alle Felle

von
a) Reh -, Rot - , Dam - und GemswiK »;
b) Hunden,
c) zahmen und wilden Schweinen,

> . d ) Seehunden.
Nicht betroffen von der Bekanntmachung werden die Felle

derjenigen Tiere , die Eigentum der Kaiserlichen Marine sind.

8 2.
Höchstpreise.

a) Höchstpreis für rechtzeitig geliefertes Gefälle.
i , Rechtzeitig geliefert ist das Gefälle, das nicht gemäß 8 7

oder § 10 der Bekanntmachung Rr . L. 50/5 . 17. K. R . A.
mÄdspflichtig geworden ist.

r *) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
. 2. wer einen anderen zum Abschluß einer Vertrages auf¬

fordert, durch den die Höchstpreise überschrittenwerden, oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung(8 2, 3
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, beiseite-
schasst, beschädigt oder zerstört;

i. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver-
kauf von Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;

5 wer Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festge¬
setzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht;

6. wer den nach § S des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder 2
ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu
bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder in
ben Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte; übersteigt
her Mindestbetrog zehntausend Mark, so ist aus ihn zu erkennen.
8m Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis auf die
Hälft« des Mindestbetrages ermäßigt werden,
l Bei Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und 2 kann neben
der Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des
schuldigen öffentlich bekanntzumachen ist; auch kann neben Ge¬
fängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte  er¬
kannt werden. *

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände, aus
die sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden, ohne Unter-
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Der von der Berteilungsstelle (Kriegsleder Aktiengesell¬
schaft) für die im 8 1 bezeichneten Felle zu zahlende Preis
darf den im 8 3 festgesetzten Grundpreis abzüglich der im 85
vorgeschriebenen Abzüge nicht übersteigen .--

Innerhalb dieser Grenzen ist der Höchstpreis- je nach Ge¬
wicht und Beschaffenheit der Felle verschieden.

Grundpreis und Abzüge müssen aus den an die Vertei¬
lungsstelle (Kriegsleder Aktiengesellschaft) gelangenden Rech¬
nungen ersichtlich sein.

Anmerkung : Es ist zu beachten, daß der Höchstpreis der¬
jenige Preis ist, den die Verteilungsstelle (Kriegsleder
Aktiengesellschaft) h ö ch sten s zahlen darf. Bei den gemäß der
Bekanntmachung Nr. L. 50/5. 17. K. R. A. erlaubten Veräuße¬
rungsgeschäften über Felle müssen deshalb die lm § 3 festgesetzten
Grundpreise  je nach der Lieferungsstuse entsprechend
niedriger  angesetzt werden. Die im 8 5 bestimmten Abzüge
sind in allen Lieferungsstufen voll  zu rechnen.

b) Höchstpreis für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle.
Nicht rechtzeitig geliefert ist das Gefälle , das gemäß 8 7

oder 8 10 der Bekanntmachung Nr . ft. 50/5 . 17. K. R . A.
meldepflichtig ggeworden ist und dessen nachträgliche Ver¬
äußerung gemäß 8 13 der genannten Bekanntmachung nicht
erlaubt worden ist.

Der von der Verteilungsstelle (Krieg-sleder Aktiengesell¬
schaft) für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle zu zahlende
Preis darf 90 v. H. des unter Buchstabe a dieses Paragraphen
festgesetzten Höchstpreises nicht übersteigen.

8 3.
Grundpreis

Der Grundpreis darf höchstens betragen für
1. Reh -, Dam - und Gemswildfelle , volltrocken,

a) rothaarige oder graue kurzhaarige Felle 4 Mk. für
1 Kilogramm Trockengewicht,

b) graue langhaarige oder doppelhaarige Felle 3 Mk.
für 1 Kilogramm Trockengewicht;

. 2. Rotwildfelle , volltrocken,
a) rothaarige oder graue kurzhaarige Felle 3,25 Mk.

für 1 Kilogramm Trockengewicht,
b) graue langhaarige Felle 2,50 Mk . für 1 Kilogramm

Trockengewicht;
3. Hundefelle

gesalzen 1,70 Jl  für 1 kg Grüngewicht,
oolltrocken 1,20 Jl  für 1 kg Trockengewicht;

4. Schweinefelle
a) Felle von zahmen Schweinen

gesalzen 0,70 M für 1 kg Grüngewicht,
volltrocken 3,40 M für 1 kg Trockengewicht

b) Felle von wilden Schweinen
gesalzen 1,10 M für 1 kg Grüngewicht,
volltrock.en 2,20 Jl  für 1 kg Trockengewick'

5. Seehundfelle
gesalzen 2,50 Jl  für 1 kg Salzgewicht,

§ 4.
Beschaffenheit der Felle.

Der volle Grundpreis f § 3) gilt nur:
a) bei Fellen von Roh -, Rot -, Dam -, Gemswild , Hunden

und Seehunden , die möglichst fleischfrei, mit Kopf¬
haut , jedoch ohne Kopfknochen und ohne Beinknochen
zur Ablieferung kommen;

b) bei Schweinefellen , die mit Kopf (jedoch dis zu den
Augen ohne Schnauze abgeschnitten), ohne Füße , ohne
Schwanz und ohne Ohren abgezogen sind;

c) bei trocken abzulieferndem Gefälle , wenn es voll¬
trocken ist;

d) bei gesalzenen Schweine - und Hundefellen , wenn das
durch Wiegen ermittelt « Grüngewicht in unverlöfch-
licher Schrift (z. B . durch geeigneten Tintenstift ) auf
der Fleischseite des Felles vermerkt ist;

e) bei Fellen von Reh -, Rot -, Dam - und Gemswild,
Schweinen und Hunden , die nicht gesalzen werden
konnten , wenn das Gewicht in volltrockenem Zustande
durch geeigneten Farbstift auf der Fleischseite des
Felles vermerkt ist.

8 5.

Abzüge vom Grundpreis.
Der Höchstpreis ist um den Gesamtbetrag der nach den

folgenden Bestimmungen zu berechnenden Abzüge niedriger
als der Grundpreis:

1. für Gefälle , das nicht den Bestimmungen des 8 4
entspricht,

2. für Felle , die stark mit offenen Engerlingen oder Ge?,
schwüren behaftet sind,

3. für stark haarlassende und verstunkene Felle,
4. für stark im Kern zerschossene Felle,
5. für stark zerschnittene und stark löcherige Felle

von je ein Fünftel , jedoch insgesamt nicht mchr als
di« Hälfte des Grundpreises,

6. für ganz besonders schwer beschädigte, sogenannt«
Brack-Brack-Felle , um insgesamt zwei Drittel des
Grundpreises.

8 6.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreise schließen den Umsatzstempel unid die Kosten
der Saizung und einmonatigen Lagerung , ferner die Kosten
der Beförderung bis zum nächsten Güterbahnhof oder bis
zur nächsten Anlegestelle des Schiffes oder Kahnes und die
Kosten der Verladung ein und gelten für Barzahlung.

Wind der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu 2 v . H.
Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

8 7.
Znrückhaften von Vorräten.

Bei Aurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu den
gemäß 8 2a (Anmerkung ) für die betreffende Lieferunggs-
stufe in Betracht kommenden Preisen , höchstens jedoch zu den
unter 2 b für nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle fest gesetzten
Höchstpreisen zu gewärtigen.

8 8.
Ansnabnten.

Lederzuwoifungsamt (Ledermeldesteüe ) Berlin W . 9, Buda-
Anträge auf BswMigung von Ausnahmen sind an das

psster Straße 5, zu richten . Die Entslcheidung beihält sich der
Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshaber vor.

8 9.
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt am 13. Juni 1917 in Kraft.

Mainz » den 13 . Juni 1917.

ver Gouverneur der Teilung Mainz.

&ßjfelier für moderne ofogrtße
Softustersfr. 28 'Bfflaias. 1. Mainzer Peslkarien-Zentrale.

Woderne Fotos , Fotoskizzen, Vergrösserungen, Gruppenbilder,
keisepassbllderin sofort.  Ausführunflr.

Semi -Emailie -Lager in Broschen, Anhänger usw.
Aufnahme bei jeder Witterung, geöffnet bis abends 9 Uhr, auch Sonntags.
12 Fotos —.50, 1.— Mk. 1 Dutzend Postkarten 2.50 Mk.

Slektr.Kopieranstalt,Entwicklung von Films und Platten auch fürs Feld.

. . .

Lustige Blätter
Durch wundervolle Bilder und packeudeu Textdas humoristische Leibblati

aller Feldgraue « uud Daheimgedliebenen!
fcldpoft - und prob «-Hbonnem «nte

monatlich nur Mark 1,2«
bei alle» Buchhandlnuge» uud Postaufialten.

Verlag der Lustige» Blätter i» Berlin SW . 68.

VerNrösssrunASQ
nach jeder kleinen Photographie oder aus jedem Gruppenhilde,

auch von Zivil in Feldgrau, werden billigst ansgeiührt.
•UP Semi -Emaillebilder für Broschen eto. "W>

Frieda Simonse * , Rheinstrasse 56, Wiesbaden.

Wein-Etiketten
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Bekai mtmachung
Nr . 9090 |3 . 17. R . III. 1,

betreffend Sefdilagnahme und keslandserdebung für elektrische Maschinen,
Cransformatoren und Apparate, vom 15. Juni 1917.

Nachstehende Bekanntmachungwird auf Ersuchen der
Königlichen Knegsministeriums hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, hast, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
jede Zuwiderhandlunggegen di« Beschlagnahmevorschriften
nach8 8 *) der Bekanntmachung über di« Sicherstellung 00»
Kriegsbedarf in der Fassung vom 26. April 1917 (Reichs-
Gesetzbl. S . 376) und jede Zuwiderhandlung gegen die Med
depflicht nach8 5 **) der Bekanntmachung über Vorratserhe¬
bungen vom 2.  Februar 1915, 3. September 1915 und 21. Ok¬
tober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54, 549 und 684) bestraft
wird. Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 23. September 1915(Reichs-Gesetzbl.
s . 603) untersagt werden.

8 1.
von der Bekanntmachung betroffene Gegen-

ftande.
Von der Bekanntmachung werden betroffen:
1. Elektromotoren von 2 P8 (1,5 kW) an aufwärts

nebst Zubehör,
2. Stromerzeuger(Dynamomaschinen. Generatoren) von

2 kW bezw. kVA on aufwärts nebst Zubehör,
3.  Umformer und Motorgenerotoren von 2 kW bezw.

kVA an aufwärts, an der Sekundärseite gemessen,
nebst Zubehör,

1. Transformatoren von 2 k VA an aufwärts nebst Zu¬behör,
5. Schaltapparote, Sicherungs-. Anlaß- und Regulier¬

apparate, Meßinstrumente usw. für Stromstärken von
200 Amp. an aufwärts, soweit sie nicht schon als Zu¬
behör zu den unter 1 bis 4 aufgeführten Maschinen
und Transformatoren gehören.

8 2.
Belchlagnahme . Wirkung.

Die im 8 1 bezeichneten Gegenstände werden hiermit be¬
schlagnahmt. Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr berührten Ge¬
genständen verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfügungen
über sie nichtig sind. Den rechtsgoschäftlichen Verfügungen
liehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 3.
veränderungs - und verfügungserlaubnis.
Trotz der Beschlagnahme sind die Benutzung der Gegen¬

stände zum bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie alle Vor-

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, soiern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt 'neu beschlagnahmten Gegenstand beiseite¬
schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs- oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschlleßt:

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und psleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den nach§ 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt;

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht,  wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten  oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark  bestraft, auch können Vorräte,  die verschwiegen sind,
im Urteil für dem Staate verfallen erklärt  werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager-
bücher einzurichten oder zu führen unterläßt. Wer fahrlässig
die Auskunft,  zu der er auf Grund dieser Verordnung ver¬
pflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
oder unvoll st ändige Angaben macht,  wird mi t
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark  oder im Unver-
oermögensfalle mit Gefängnis bis zu fe ^ ; Monaten
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig dir ^'geschriebenen
Lagerbücher enzurichten oder zu führen unterläßt.

änderungen gestattet, welche zur Erhaltung der Gegenstände
im gebrauchsfähigen Zustande erforderlich sind. z. B. Aus¬
besserungen. Ferner sind alle Veränderungen und Verfügungen
zulässig, wenn sie auf Grund eines schriftlichen Ersuchens
oder einer Einwilligungserklärung des Waffen- und Mu-
nitions-Beschaffungs-Amtes Abt. R. III 1. Berlin W. 15,
Kurfürstendamm 193/194, erfolgen. Anträge auf Einwilli-
gung zu Veränderungen oder Verfügungen(z. B. auf Grund
von Verkauf, Vermietung usw.) sind an die zuständigen Ma-
schinenausgleichstellen zu richten, welche die Anträge nach Be¬
gutachtung dem Waffen- und Munitions-Befchaffungs-Amt
zur Entscheidung zuleiten. Für die Betriebsmittel der öffent¬
lichen Elektrizitätswerke wird die Genehmigung zu Verände¬
rungen vder Verfügungen der Kriegs-Rohstoff-Abteilung
Sektion Et, Berlin SW . 11, Königgrätzerftr. 28, übertragen

8 *.
IReldepflidit.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
(8 l) unterliegen der Meldepflicht.

8 5.
Ausnahmen von der Meldepflicht.

Ausgenommen von der Meldepflicht sind die im 8 1 ge¬
nannten Gegenstände, solange sie regelmäßig gewerblich in
einem Betriebe benutzt werden, der unter 8 2 des Gesetzes
über den vaterländischen Hilfsdienst oom 5. Dezember 1916
(Reichs-Gesetzbl: S . 1333) fällt. Nicht regelmäßig benutzte
Gegenstände der im 8 1 genannten Art sind auch von diesen
Betrieben zsg melden.

Allgemein ausgenommen von der Meldepflicht sind ferner
eingebaute Gegenstände für in Betrieb befindliche Auszüge
(Fahrstühle). .®9

8 6.
fReldcptlichttge Pertonen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. Alle Personen, welche Gegenstände der im 8 1 be¬

zeichneten Art im Gewahrsam haben oder aus Anlaß
ihres Handelshetriobes oder sonst des Erwerbes wegen
kaufen oder verkaufen,

2. gewerbliche Unternehmer, kn deren Betrieben solche
Gegenstände erzeugt oder verarbeitet werden^

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften undVerbände.

8 1.
Siics.tag . llTeldefrtft.

_ Maßgebend für die Meldepflicht ist der am 15. Juni 1917
(Stichtag) tatsächlich vorhandene Bestand . Die Meldungen
haben auf den amtlichen Meldekarten(8 8) an das Waffen-
und Mumtions-Beschaffungs-Amt, Abt R. III. 1. Berlin
W. 15. Kurfürstendamm 193/194, zu erfolgen und zwar bis
zum 30. Juni 1917(Meldetermin).

Innerhalb einer Woche sind ferner zu melden meldepflich-
ftge Gegenstände, die erst nach dem 15. Juni 1917 in Besitz,
Gewahrsam oder Zollaufsicht einer nach8 6 meldepflichtigen
Person gelangen, oder durch AuMren einer auf 8 5 be¬
ruhenden Ausnahme oder durch Fertigstellung mekdepflichtigwerden.

Jede Veränderung des Gewahrsams oder der Eigentums¬
verhältnisse von Meldepflicht!gen Gegenständen(Zulässigkeit
siehe8 3) ist von demjenigen, der bisher für den Gegenstand
meldepflichtig war, auf besonderem Vordruck(Bestandsver-
anderungsnachweis) dem Waffen- und Mumtions-Be-
schaffungs-Amt zu melden. Die hierzu erforderlichen Vor-
drucke sind in gleicher.Weise wie die Meldekarten allzu,
fordern (8 8). a '

§ 8.
Art der Meldung.

Die Meldung hat für jeden Gegenstand auf besonderer
Meldekarst in zweifacher Ausfertigung zu erfolgen. Für die
Meldung sind die amtlichen Vordrucke zu benutzen, die vom

.Waffen- und Munitions-Beschaffungs-Amt sowie von den

'*).!

zuständigen Maschinenausgleichstellenauf Anforderung
sandt werden. ^

Es sind 6 Arten von Meldekarten vorhanden mi+
Kennbuchstaben

A für Gleichstrommafchinen(Motoren und General
8 für Wechsel- (Drehstrom-) Motoren,

- C für Wechsel- (Drehstrom-) Generatoren,
D für Motorgeneratoren und Umformer.
E für Transformatoren,
F für Apparate.

Beim Anfordern der Meldekarten ist die gewünschte ßu(
tung nach Kennbuchstaben und die erforderliche' Anzahl
bezeichnen.

Die Meldekarten dürfen zu anderen Mitteilungen,
benutzt werden. Von der erstatteten Meldung ist eined
Ausfertigung(Abschrift. Durchschrift. Kopie) von dem
denden bei seinen Geschäftspapieren zurückzubehalten
aufzubewahren.

8 9.
Enteignung.

Es muß damit gerechnet werden, daß die von der
kanntmachung betroffenen Gegenstände(8 1) im Bedarfss
enteignet werden, falls ein vom Waffen- und Munitions-'̂
schaffungs-Amt zuvor anempfohlener freiwilliger VerkaM
oder eine derartige Vermietung nicht innerhalb 8 Tagen™standekommt.

I Kommt im Falle der Enteignung eine Einigung „.j,
des Uebernahmepreifes nicht zustande, so entscheidet

! Reichsschiödsgericht für Kriegswirtschaft, Berlin W. 10
toriastraße 34.

8 io.
Lagerbück, und Auskunttserleilung.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen, amI
dem jede Aenderung in den Vorratsmengen und ihre Ver¬
wendung sowie die Herkunft und der Nachweis der etwaigen
Verfügungsberechtigung— Datum und Geschäftsnummer
des Schreibens der zuständigen Behörde ist anzuführen- ,
ersichtlich sein muß. Soweit der Meldepflichtige ein derartig« !
Lagerbuch bereits führt, braucht ein besonderes Lagerbuch'
nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär- oder Polizeibehörden
ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besicht-!
gung der Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Ge¬
genstände sich befinden oder zu vermuten sind.

8 ii.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge, welche diese Bekanntmachungbe-s
treffen, sind an das Waffen- und Muniiions-VefchafiunM
Amt, Abt. R. III. 1. Berlin W. 15, Kurfürstendamm 193/191
— nicht an die zuständige Maschinenausgleichstelle—. zu
richten. Der Kopf der Zuschrift ist mit den Worten „Betrifft
elektrische Maschinen" zu versehen. Oeffentliche Elektrizitats-,
werke haben Anfragen und Anträge dieser Art an da-
Kriegsministerium, Krisgsamt, Kriegs-Rohstoff-Abteilung,
Sektion El, Berlin SW . 11, Königgrätzerftr. 28, zu richten

%

bezüglich
Vi!

8 12.
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt mit Beginn des 15. Juni 1917
in Kraft. Gleichzeitig wird die Bekanntmachung vom 15.Ok-

i tober 1915, Nr. 2519/8. 15. 8 . 5, betreffend Bestandserhebung
für elektrische Maschinen, Transformatoren und Apparate,
aufgehoben.

Mainz, den 15. Juni 1917.

Der 0ouoer#«ur der feftimg milir.

Schlagworte.
Zu den Kriegsmitteln unsrer Feinde gehören von

Kriegsbeginn an ihre Schlagworte, geprägt aus Lüge und
Heuchelei. Den Verleumdungsfeldzug eröffneten sie mit dem
Schlagwort: Schutz den kleinen Völkern und
Staaten!  England und' Frankreich hatten Belgien schon
Jahre vor dem Kriegsausbruchs zur Kriegsteilnahme ver-
führt und verpflichtet. Als es wegen seines Neutralitüts-
bruches von Deutschland besitzt und so ein Opfer des Krieges
durch eigene Schuld wurde, bezichtigten sie drüben Deutsch,
land der Vergewaltigung. Aber England als Schützer der
kleinen Staaten widerlegte sich selbst alsbald nur zu offen-
sichtlich: alle Neutralen Europas verfielen seiner rücksichts-
losen Gewalt- und Erpressungspolitik und erfuhren so, was
das angeführte Schlagwort im Feindesmunde in Wahrheit
besagt. Alle kleinen Völker des Festlandes wissen ein Lied
davon zu singen, wie England sie schützt. Griechenlands
Geschick liefert dafür das anschaulichste Beispiel, und das
Los Serbiens, Montenegros und Rumäniens zeigt nicht
minder, wie England und seine Genossen die kleinen Völker
zur Schlachtbank treiben, um sie, wenn das Verhängnis
über sie hereinbricht, erbarmungslos ihrem Schicksal zu
überlassen.

Dann ertönte drüben die Losung gegen den preußisch,
deutschen Militarismus.  Eine Zeitlang behauptete
sie sich, obwohl gerade die Feinde das verkörperten, was
sie mit dem Schlagwort Militarismus brandmarken wollten;
obwohl sie aus Eroberungssucht und Machtgier sich weit
stärker mit dem Militarismus ausgerüstet hatten als Deutsch-
land. dessen Volksheer niemals etwas andres gewesen ist,
als das wirksamste Mittel zum Schutze des Vaterlandes.
Das Schlagwort vom Militarismus mußte schließlich stumpf

werden, als sein Wiedersinn noch offenkundiger wurde, indem
England und die Vereinigten Staaten von Amerika die
Wehrpflicht einführen und so den Militarismus nachmachten,
den sie soeben noch erschlagen wollten.

M Weiter erfanden die Feinde das Schlagwort von der
Freiheit der Völker,  die von Deutschland bedroht
werde. Diese Freiheit zu retten, sollte ihr Kriegsziel sein.
Sie wollen sogar auch uns die Freiheit und das Volksrecht
der Selbstbestimmung erkämpfen. Sie widersprechen sich
aber: sie wollen uns durch den Krieg zu einer Freiheit
zwingen, wie sie ihnen paßt. Die Freiheit, die ihnen vor¬
schwebt, ist jedoch ganz anders, als wie wir sie gemäß
unsrer völkischen Eigenart haben. Eine uns von den Feinden
aufgezwungene Freiheit wäre unerträglich mit der Selbst¬
bestimmung, die sie nach ihren Schlagworten allen großen
wie kleinen Völkern zusprechen. Weil die Freiheit, wie die
Feinde sie meinen, für uns in Wirklichkeit Unfreiheit werden
müßte, wehren wir uns dagegen. Unser Kaiser hat in
seiner Osterbotschaft gesagt: „Frei, sicher und stark wollen
wir wohnen unter den Völkern des Erdballs. Ich wüßte
nicht, was uns in diesem furchtbaren Kriege mehr ein gutes
Gewissen vor Gott geben und unsere Kampfesenergie mshr
stärken könnte, als das Bewußtsein, wir kämpfen um unsere
Freiheit, um unser Leben, um Sein oder Nichtsein."

Als Wilson die Vereinigten Staaten von Amerika in
die offene Kriegsteilnahme hineinführte, setzte er das Schlag¬
wort in Umlauf: Demokratie gegen Knecht-
scha s t!  Volksherrschaft gegen Fürstenwillkür! Volksrecht
gegen Sklaverei! Danach sollte der Weltkrieg der Kampf
der Demokratien und Republiken gegen die Völker sein, die
angeblich unter dem Joche von Fürsten schmachten. Auch
dieses Schlagwort von der Demokratie schlägt den Tatsachen
geradezu ins Gesicht. Wenn Demokratie bedeuten soll, daß

die Völker sich selbst regieren, so ist sie sicherlich nicht in
England und in den Republiken von Frankreich und Amerika
verwirklicht. Dort regiert nicht das Volk oder die Volks-
Mehrheit, sondern eine der Zahl nach winzige, ihrem Geld¬
sacke nach aber allmächtige Minderheit. Diese Minderheit
benutzt die Macht, die sie vermöge ihres Geldes ausübt,
nur, um ihrem Nimmersatten Eigennutz zu frönen. Sie
kennt nicht den wahrhaft völkischen Grundsatz der deutschen
Fürsten, des Volkes erste Diener zu sein. Das Schlagwort:
Demokratie gegen Fürstentum hat deshalb keine Zugkraft
für das deutsche Volk: denn es weiß, was es an seinea
Fürstentum hat. Es wird dafür bis zum letzten Atemzuge
kämpfen, um es zu behalten.
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